
Zunftordnung

der Narrenzunft „Vörstetter Schobbach-Männle e. V.“

§ 1
Aussehen

Ein komplettes Häs, Maske, Schuhe in schwarz, schwarzes Halstuch, Narrenkappe, Handschuhe 

in schwarz und ein Fuchsschwanz. 

§ 2
Maske

Ab 16 Jahren Pflicht.

§ 3
Umzüge

Pflicht für alle Hästräger. 

Das Auf- und Abziehen der Maske während des Umzuges erfolgt nur auf Anweisung des 1. bzw. 2. 

Zunftvogtes.

§ 4
Hallenabende

Bis mindestens 24:00 Uhr müssen Hästräger bleiben. Bei Nichtbeachtung erfolgt eine schriftliche 

Verwarnung.

Die Häsjacke behält jeder Hästräger an, bis der Einmarsch der eingeladenen Zünfte vorbei ist. 

Auch bleibt jeder Hästräger am Platz sitzen, bis der Einmarsch beendet wurde.

Jeder haftet selbst für sein Häs.

§ 5
Kinder und Jugendliche

Bis 16 Jahren nur in Begleitung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten bis 24:00 Uhr. 

§ 6
Pinverkauf

Jeder Hästräger verpflichtet sich, 5 Pin’s bei einer Kampagne der Zunft abzukaufen. Bei Ausgabe 

der Pin’s erfolgt die Bezahlung.

Der Mäskle- und Pinverkauf wird zusätzlich durch die Anwärterschaft betrieben.

§ 7
Beiträge und Gebühren

Hästräger und Anwärter zahlen voll. Passive Mitglieder 2/3. Kinder bis 16 Jahre sind beitragsfrei. 

(Satzung § 7 Abs. 4 und § 8)
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§ 8
Alkohol

Verbot für Jugendliche unter 16 Jahren. Kein Aufenthalt in Bars für Minderjährige.

§ 9
Verwarnungen

Mitglieder erhalten den Ausschluss aus der Zunft nach drei schriftlichen Verwarnungen. Diese 

verjähren nach zwei Jahren.

Die Entscheidung hierüber obliegt der Vorstandschaft.

§ 10
Zunftinteresse

Zunftinternes darf nicht nach außen getragen werden. Nichteinhaltung führt zu einer schriftlichen 

Verwarnung.

§ 11
Verhalten

Betrunkener auffälliger Zustand, Aggressivität gegenüber anderen sowie unkameradschaftliches 

Verhalten kann Häsverbot zur Folge haben. Gegebenenfalls auch zum Ausschluss führen.

§ 12
Zunfteigentum

Sind Maske, Häs und Präsente die an die Zunft gingen. Diese dürfen nicht an andere Mitglieder 

weitergegeben oder verkauft werden, außer bei Rücksprache mit der Vorstandschaft. Bei Abgabe 

an die Zunft wird nach Abwertung ausbezahlt (siehe Satzung § 7 Abs. 3).

Sollte das Zunfteigentum nach Verlangen des Vorstandes nicht ausgehändigt werden, erfolgt 

Anzeige wegen Zunftunterschlagung.

§ 13
Versammlungen

Die von der Vorstandschaft einberufenen Versammlungen müssen von den aktiven Mitgliedern 

besucht werden. 

Entschuldigungen sind persönlich dem 1. oder 2. Zunftvogt mitzuteilen.

Bei unentschuldigten Fehlen wird eine Gebühr von DM 10,-- fällig, die beim Schatzmeister 

abzugeben sind.

§ 14
Hästanz

Das Einstudieren des Hästanzes ist Pflicht von jedem aktiven Mitglied.
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§ 15
Häsordnung

Bei Veranstaltungen innerhalb der Fasnachtskampagne ist es Pflicht im vollständigen Häs zu 

erscheinen (siehe Satzung § 4).

Dazu gehört außerdem:

- Zunft Sweat/T-Shirt

- Handschuhe schwarz

- Halstuch schwarz

- Socken schwarz

- festes schwarzes Schuhwerk

- Maske

- Narrenwedel (Fuchsschwanz)

- Zunftmütze

Für Anwärter gilt bei Veranstaltungen folgende Kleiderordnung:

- dunkle Hose

- dunkles Schuhwerk

- Halstuch schwarz

- Socken schwarz

- Zunft Sweat/T-Shirt

- Zunftmütze

Wenn die Maske ausgezogen wird sollte die Mütze aufgezogen werden.

Während Umzügen ist das Ausziehen der Maske selbstverständlich verboten. Bei 

Zuwiderhandlung ist eine Strafe von DM 20,-- fällig.

Jeder Hästräger ist für den ordnungsgemäßen Zustand seines Häses selbst verantwortlich.

Bei Verlust der Glocken oder dergleichen sind diese nach Rücksprache mit dem Zeugwart 

wiederzubeschaffen und Instandzusetzen. 

Am 11.11. hat jeder Hästräger im kompletten Häs zu erscheinen und dieses dem 1. oder 2. 

Zunftvogt zur Kontrolle vorzuführen.

Bei nichtkorrektem Zustand des Häses, wird ein Hästrageverbot, bis zur Vollständigkeit des Häses, 

ausgesprochen. 

Dies ist dem 1. oder 2. Zunftvogt nochmals vollständig vorzuführen.

§ 16
Besuch von weiteren Veranstaltungen

In Folge einer Fasnachtsveranstaltung ist nur gestattet in Gruppen (mindestens fünf Hästräger 

ohne Vorstandsmitglied bzw. drei Hästräger incl. einem Vorstandsmitglied) eine weitere 

Veranstaltung zu besuchen. Dies ist dem 1. bzw. 2. Zunftvogt mitzuteilen.

Die Vorstandschaft

Philipp Frey      Heiko Schlenker

1. Zunftvogt      2. Zunftvogt

Vörstetten, 15. September 2000


